
            
 

Förderrichtlinie des Landes Hessen zur 
„Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher“ 

(Förderperiode 2020 bis 2025) 

Ergänzung zur am 22.02.2022 veröffentlichten Förderrichtlinie 

Zur oben genannten Förderrichtlinie tritt unter Ziffer 8 „Regelungen zur Auszahlung 
und Nachweis der Verwendung“ nachfolgende Änderung zu den Zahlungsterminen in 
Programmbereich I in Kraft. 

Die erste Auszahlung für den Ausbildungsjahrgang 2022/2023 erfolgt zum 
01. November 2022. Alle weiteren Auszahlungen erfolgen unverändert zum 01. April 
und zum 01. Oktober des Jahres an die Anstellungsträger. 

 

 

 

 

 

 

Wiesbaden, den 09.06.2022 

 

 

 

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration 
 


